

CAPOEIRA FLENSBURG e.V.
Datenschutzkonzept – Anlage J


Anlage J: Dokumentation der Foto- und Video-Verarbeitung
Dieses Protokoll dient der Nachvollziehbarkeit und Verwaltung aller Foto- und Videoaufnahmen, die der Verein „Capoeira Flensburg e. V.“ verarbeitet. Es unterstützt die Einhaltung der Löschfristen (Anlage E) und des Rechts auf Löschung (Art. 17 DSGVO). 

	Protokoll-Nr.
	Datum der Aufnahme
	Event/Titel der Aufnahme
	Rechtsgrundlage (Einw. Art. 6a / Intr. Art. 6f)
	Veröffentlichungsort (z. B. Website, Instagram, YouTube)
	Einwilligung(en) vorhanden? (Ja/Nein & Nachweis)
	Geplantes Löschdatum (interne Frist)
	Löschaufforderung an Dritte nötig? (Ja/Nein)
	Verantwortlicher

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Hinweise zur Dokumentation und Löschmanagement
Dieses Protokoll wird bei jeder Veröffentlichung von Fotos oder Videos geführt — egal ob Porträt oder Gruppenaufnahme. Nur, was dokumentiert ist, kann im Falle eines Löschersuchens schnell und vollständig gelöscht werden. Ein Eintrag pro Event oder Session reicht — nicht pro einzelnes Foto/pro einzelner Videosequenz. Mitglieder und externe Teilnehmende willigen über Anlage C ein. Für spontane Zuschauer bei Events genügt ein mündlicher Hinweis oder Aushang vor Ort.
1. Umgang mit Drittanbietern und Löschpflicht
Die Spalten dienen der Erfüllung der Mitteilungspflicht (Art. 19 DSGVO):
· Veröffentlichungsort: Hier muss genau eingetragen werden, wo das Material veröffentlicht wurde (z. B. "Vereins-Website", "Instagram-Kanal des Vereins", "YouTube").
· Bedeutung: Bei einem Widerruf oder Löschersuchen muss jede hier eingetragene Plattform/Ort auf die Löschung geprüft werden.
· Löschaufforderung an Dritte nötig?
· Dieses Feld wird relevant, wenn ein Löschersuchen eingeht. Wenn das Material auf einer Plattform eines Drittanbieters (z. B. Instagram, YouTube) veröffentlicht wurde, muss der Verein diesen Anbieter aktiv über das Löschersuchen informieren, damit auch dort gelöscht wird.
2. Rechtsgrundlagen und Fristen
· Rechtsgrundlage: Bei der Verarbeitung von Foto- und Videoaufnahmen ist zwingend zu unterscheiden, ob eine Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO vorliegt oder ob die Verarbeitung auf dem berechtigten Interesse des Vereins gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO beruht. Diese Unterscheidung hat direkte Auswirkungen auf die zulässige Speicherdauer.
· Geplantes Löschdatum: Bei Porträts und Einzelaufnahmen gilt die Einwilligung bis auf Widerruf – kein festes Löschdatum. Bei Gruppenaufnahmen (berechtigtes Interesse) ist das Datum nach spätestens 10 Jahren einzutragen. Das Datum dient als aktive Erinnerung für die jährliche Löschprüfung.
· Löschfristen gemäß Anlage E: Die zulässige Speicherdauer richtet sich nach der zugrunde liegenden Rechtsgrundlage:
· Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO): Aufnahmen mit erkennbarem Fokus auf einzelne Personen (z. B. Porträts, Nahaufnahmen) dürfen bis auf Widerruf gespeichert werden. Bei Widerruf ist das Material unverzüglich auf allen Kanälen zu löschen, soweit technisch möglich.
· Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO): Übersichtsaufnahmen von Veranstaltungen oder Gruppen (z. B. Roda, Workshops) können bis zu zehn Jahre aktiv genutzt werden, sofern keine überwiegenden Interessen oder ein Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO vorliegen. Im Falle eines Widerspruchs ist das Material zu löschen oder – sofern zulässig – ins Vereinsarchiv zu überführen. Eine Ausnahme kann sich aus Art. 89 DSGVO ergeben (Archivzwecke im öffentlichen Interesse). Bei Widerruf der Einwilligung oder Widerspruch (Art. 21 DSGVO) informiert der Verantwortliche ggf. alle Drittanbieter (z. B. Social-Media-Plattformen) zur Löschung des Materials.
· Hinweis zur Protokollführung: Diese Differenzierung ist bei der Eintragung im Dokumentationsprotokoll zwingend zu beachten und dient der rechtskonformen Umsetzung des Grundsatzes der Speicherbegrenzung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO.
Mit dieser erweiterten Anlage wird sichergestellt, dass im Falle eines Löschersuchens schnell und vollständig reagiert werden kann und kein Material auf externen Kanälen übersehen wird.
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